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Übung im Zivilrecht für Anfänger – Sommersemester 2005 – 

Lösung zum Fall 8

Vorbemerkungen:

· Zunächst ist das Verhältnis des Gewährleistungsrecht im Kauf zum Schuldrecht AT zu klären (insoweit verdrängt als speziellere Regelungen vorhanden)

· Dann sind die Rechte des Käufers im Falle der Lieferung einer mangelhaften Sache zu klären (§ 437; Vorrang der Nacherfüllung; 439 als Ausschluss für Nacherfüllungspflicht; Anwendung allgemeiner Vorschriften über § 437, insb. 280 ff., 323 ff.)

· Schließlich sind die Rücktrittsregeln kurz durchzugehen: Rücktrittsgrund (323 bzw. Vereinbarung), Rücktrittserklärung (349), Wirkungen des Rücktritts (346 ff: Herausgabe der Sache und Nutzungen bzw. Wertersatz)

I. Anspruch K gegen V aus § 346 I BGB auf Rückgewähr von 750.000 Euro

1. Rücktrittsrecht, §§ 437 Nr. 2, 434, 440 S. 1, 323 BGB

a) Wirksamer Kaufvertrag, § 433 BGB

Von der Wirksamkeit des Kaufvertrages kann ausgegangen werden.

b) Mangelhaftigkeit der Kaufsache, § 434 BGB

Laut SV war die Yacht schon bei der Übergabe, also im Zeitpunkt des Gefahrüberganges, mangelhaft.

c) Rücktrittsvoraussetzungen gem. § 323 BGB

(1) Fällige Leistung, die nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht wird

Vorliegend wurde eine fällige, § 271, Leistung nicht vertragsgemäß erbracht – die Yacht ist mangelhaft und folglich nicht vertragsgemäß.

(2) Nacherfüllungsfrist, §§ 437 Nr. 2, 323 I BGB

K müsste V eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. Das Erfordernis einer Fristsetzung ergibt sich aus den §§ 323 I, 281 I 1, 441 I 1, 284 BGB

Im Fall entfällt das Erfordernis der Nachfristsetzung jedoch gem. § 323 II Nr. 1 BGB, da eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung seitens des V vorliegt. Zwar sind an eine Erfüllungsverweigerung strenge Anforderungen zu stellen, d.h. der Aussage des Schhuldners muss unmissverständlich die Weigerung zur Leistung entnommen werden können. Der ausdrücklichen Ablehnung des V, irgendwelche Ansprüche des K zu erfüllen, kann eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung entnommen werden.

(3) § 323 V 2 BGB – Erheblichkeit des Mangels

Im Falle eines Rücktritts wegen nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung darf die Pflichtverletzung nicht unerheblich sein. Ein Rücktritt kommt nur in Betracht, wenn das Leistungsinteresse des Gläubigers unter Berücksichtigung einer umfassenden Interessenabwägung nicht spürbar gestört wird.

Die Segelyacht ist aufgrund der Pflichtverletzung (mangelhaftem Bau) nur die Hälfte davon wert, was K bezahlt hat. Es kann deshalb ohne nähere Erörterungen von einer spürbaren Beeinträchtigung der Interessen des K ausgegangen werden.

(4) Rücktrittserklärung, § 349

K müsste V den Rücktritt erklärt haben. Die Erklärung des K, am Vertrag nicht mehr festhalten zu wollen, ist als Rücktritserklärung auszulegen, §§ 133, 157. Sie ist auch gegenüber V, also dem Rücktrittsgegner, abgegeben worden.

(5) Ausschluss gem. § 323 V 2 oder VI BGB?

(-)

(6) Zwischenergebnis:

Es liegt ein wirksamer Rücktritt vor.

2. Ergebnis: 

K ist wirksam vom Vertrag zurückgetreten; gem. § 346 I BGB kann er Rückgewähr von 750.000 Euro verlangen.

II. Anspruch V gegen K auf Wertersatz für die Segelyacht, § 346 Nr. 3 BGB

1. Rücktritt, § 346 BGB

Ein wirksamer Rücktritt ist gegeben (s.o.)

2. Untergang des empfangenen Gegenstandes, § 346 II Nr. 3 BGB

Damit ein Wertersatzanspruch gem. § 346 II 1 Nr. 3 BGB gegeben ist, müsste sich die Segelyacht verschlechtert haben, bzw. untergegangen sein.

In Betracht kommt vorliegend eine Unmöglichkeit der Herausgabe des Wracks gem. § 275 II BGB. Voraussetzung wäre, dass der Aufwand des Schuldners das Leistungsinteresse des Gläubigers übersteigt. Vorliegend müsste K ca. 5.000.000 Euro aufwenden, um ein Wrack mit einem Restwert von 25.000 Euro zu bergen. Das Leistungsinteresse des Gläubigers V, ist somit erheblich geringer als der Aufwand des Schuldners. Somit ist von einer Unmöglichkeit gem. § 275 II BGB auszugehen.

Problem: Untergang als Verschlechterung durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme?

Die Wertersatzpflicht könnte allerdings entfallen, sollte es sich bei dem Versinken der Yacht um eine Verschlechterung durch bestimmungsgemäße ingebrauchnahme handeln. 

Nach einer Ansicht ist die in § 346 II 1 Nr. 3 BGB angelegte Ausnahme von der Wertersatzpflicht zu eng und muss deshalb erweitert ausgelegt werden. Von dem Begriff der Verschlechterung müsste auch die totale Zerstörung erfasst sein. Es gebe keinen Grund den Rückgewährschuldner einerseits von der Wertersatzpflicht für die gebrauchsbedingte Abnutzung der Kaufsache zu befreien, ihn aber für einen – ebenfalls gebrauchsbedingten (und unverschuldeten) Totalschaden haften zu lassen.

Dagegen wird vorgebracht, dass § 346 II 1 Nr. 3 BGB nicht den Gebrauch, sondern lediglich den Akt der Ingebrauchnahme als solchen (z.B. Zulassung eines PkW) erfasst. Zumindest aber erfasse § 346 II 1 Nr. 3 BGB nicht den Untergang der Kaufsache: der Gesetzgeber habe den Ausdruck „Verschlechterung“ bewusst gewählt, wie auch ein Vergleich mit § 346 II Nr. 2 BGB bestätige. Nach diesem führe der Verbrauch – einschließlich des bestimmungsgemäßen Verbrauchs – immer zur Wertersatzpflicht. Nun bewirke aber der Verbrauch immer den Untergang der Sache. Eine Wertersatzpflicht müsse deshalb auch dann eintreten, wenn der Untergang auf einem bestimmungsgemäßen Gebrauch beruhe. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Ausdehnung des § 346 II 1 Nr. 3 HS 2 BGB auf den bei bestimmungsgemäßen Gebrauch eingetretenen Untergang der Sache gegen die von den §§ 346 ff. BGB vorgesehene allgemeine Gefahrverteilung verstößt.

Die besseren Argumente sprechen für die zweite Meinung; § 346 II 1 Nr. 3 2. HS liegt nicht vor.

3. Ausschluss gem. § 346 III 1 Nr.3 BGB

a) damit der Ausschluss gem. § 346 III 1 Nr. 3 BGB eingreifen kann, müsste es sich zunächst um ein gesetzliches Rücktrittsrecht handeln, was gegeben ist.

b) Auch ist der Untergang bei Berechtigten eingetreten.

c) Kein Verschulden des Berechtigten

Dem Berechtigten dürfte bzgl. Des Untergangs kein Verschulden gegen die eigenübliche Sorgfalt, § 277 BGB, verstoßen haben.

Fraglich ist allerdings, wann ein Verstoß gegen die eigenübliche Sorgfalt vorliegt. Immerhin ist der Erwerber im Regelfall Eigentümer des Vertragsgegenstandes geworden. Ein Eigentümer kann nun aber mit seinem Eigentum nach Gutdünken verfahren, § 903 S. 1 BGB. In Betracht kommt folglich nur eine Obliegenheitsverletzung („Verschulden gegen sich selbst“) des Berechtigten. Im Hinblick auf § 277 BGB bedeutet dies, dass der Berechtigte dürfte also mit seinem Eigentum nicht nachlässiger umgegangen sein, als er sonst mit seinem Eigentum umgeht.

Hierfür sind vorliegend keinerlei Anhaltspunkte gegeben. K hat den Untergang der Segelyacht nicht verschuldet.

d) Ergebnis: 

§ 346 III 1 Nr. 3 BGB liegt vor.

4. Ergebnis: 

Da § 346 III Nr. 3 BGB eingreift, hat V gegen K keinen Wertersatzanspruch gem. § 346 II 1 Nr. 3 BGB.
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